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Traktandum 2 - Protokoll 
 
 
Gemeindeversammlung vom Donnerstag,18. Mai 2017, 20.00 Uhr in der Trotte Wagenhausen 
 
 
Vorsitz: Harry Müller, Gemeindepräsident 
 
Protokoll: Markus Nyffeler, Gemeinderat 
 
Stimmberechtigte 
Anwesend: 110 Stimmbürger/innen 
 
Nicht stimmberechtigte 
Gäste: Verena Bachmann, Laura Funke, Fabienne Egloff, Rolf Amstad, 
 Durim Morina 
 
Presse: Ursula Junker (Bote vom Untersee, TZ, SH-Nachrichten) 
 
 

Traktanden 
1. Wahl von 2 Stimmenzähler/innen 
2.  Protokoll der Gemeindeversammlung vom 25.11.2016 
3. Rechnung 2016 
4. Einbürgerung Durim Morina 
5. Diverse Informationen aus dem Gemeinderat 
6. Verschiedenes 

 

 
 
Begrüssung 
 
Gemeindepräsident Harry Müller begrüsst um 20.00 Uhr die anwesenden Stimmbürger/innen zur 
heutigen Gemeindeversammlung.  
 
Speziell begrüsst wird der zukünftige Gemeindeschreiber Rolf Amstad. Der Gemeinderat freut sich 
auf die Zusammenarbeit mit ihm. Er wird sein Amt am 1. Juli 2017 antreten. 
Ebenfalls Willkommen geheissen wird Herr Durim Morina, über dessen Einbürgerung heute Abend 
befunden wird. 
 
Folgende Personen haben sich schriftlich entschuldigt: 
Katharina Küng, Carol Lang, Hanspeter Vetterli, Ernst Rhyn 
 
Ein Wunsch auf Änderung der Traktandenliste wird nicht geäussert. Somit kann die Versammlung 
nach den vorliegenden Traktanden durchgeführt werden. 
 
Der Gemeindepräsident informiert über die Audioanlage. Der Gemeindepräsident macht die Stimm-
bürger/innen darauf aufmerksam, dass die Versammlung durch diese Anlage aufgezeichnet wird. 
Sobald das Protokoll an der nächsten Gemeindeversammlung genehmigt ist, werden die Aufnahmen 
gelöscht. Diese dienen der korrekten Protokollierung. 
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1. Wahl von 2 Stimmenzähler/innen 
 
Von Gemeindepräsident Harry Müller vorgeschlagen und von der Gemeindeversammlung mit gros-
sem Mehr gewählt: 

- Bernhard Buchter 
- Marianna Nyffeler 

 
Insgesamt sind 110 Stimmbürger/innen an der Versammlung anwesend. Das absolute Mehr beträgt 
somit 56 Stimmen. Gemeindepräsident Harry Müller ist über die grosse Teilnahme sehr erfreut. 
 
An diesem Abend anwesende, nicht stimmberechtigte Personen sind:  

- Verena Bachmann, Gemeindemitarbeiterin, Laura Funke, Lernende Verwaltung 
- Fabienne Egloff, Gemeindeschreiberin bis 23. Mai 2017 
- Rolf Amstad Gemeindeschreiber ab 1. Juli 2017  
- Durim Morina, Einbürgerungskandidat 

 
Speziell begrüsst der Vorsitzende die Pressevertreterin Ursula Junker (Thurgauer Zeitung, Bote vom 
Untersee und Schaffhauser Nachrichten). 
 
 
2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 25. November 2016 
 
Gemeindepräsident Harry Müller stellt, das in der Botschaft publizierte Protokoll, der letzten Gemein-
deversammlung vom Freitag, 25. November 2016 zur Diskussion. 
 
Das Wort wird nicht verlangt. Die anwesenden Stimmberechtigten genehmigen das Protokoll mit 
grossem Mehr. Die Arbeit der Protokollführerin Fabienne Egloff wird verdankt.  
 
 
3. Rechnung 2016 
 
Harry Müller übergibt das Wort an Finanzreferent Roland Tuchschmid, welcher die Ergebnisse des 
Rechnungsjahres 2016 erläutert. Die Rechnung konnte besser als budgetiert abgeschlossen werden. 
Die Gemeinde schliesst mit einem kleinen Vorschlag von Fr. 2‘847.50 gegenüber einem budgetierten 
Rückschlag von Fr. 219‘950.00. Das Budget konnte grösstenteils sehr gut eingehalten werden. Die 
grössten Abweichungen gegenüber dem Budget bestehen bei der Sozialhilfe, beim Aufwand für die 
Gemeindestrassen und beim Unterhalt des Wasserleitungsnetzes. Beim Wasserleitungsnetz kom-
men jetzt die Sanierungen der Wasserleitungen zum Tragen, indem weniger Rohrbrüche zu ver-
zeichnen waren. 
 
Laufende Rechnung 
Roland Tuchschmid verweist auf die verschiedenen Seiten in der Botschaft. 

Auf Wunsch von Hermann Neukomm anlässlich der Gemeindeversammlung im Mai 2016, präsentiert 
er eine Grafik zur Entwicklung der Sozialhilfekosten (Kostenstelle 581). Der Anstieg der Nettokosten 
und der Verwaltungskosten der letzten Jahre konnte 2016 gestoppt werden. Die Verlagerung nach 
Steckborn und die damit verbundene Professionalisierung hat ihre Wirkung nicht verfehlt. 

Roland Tuchschmid erkundigt sich nach allfälligen Fragen aus der Versammlung. 
 

Max Erzinger erkundigt sich nach den Gründen für die Erhöhung der Besoldungen, insbesondere bei 
der Bauverwaltung und den Verwaltungsliegenschaften. 
 
Roland Tuchschmid erläutert, dass bei der Bauverwaltung die Lohnkosten um ca. Fr. 5‘000.00 ange-
stiegen sind, da das Volumen an Baugesuchen im vergangenen Jahr weiterhin überdurchschnittlich 
war. Der Lohn der Bauverwaltung wird nun im entsprechenden Konto und nicht mehr bei der Ge-



3

1. Wahl von 2 Stimmenzähler/innen 
 
Von Gemeindepräsident Harry Müller vorgeschlagen und von der Gemeindeversammlung mit gros-
sem Mehr gewählt: 

- Bernhard Buchter 
- Marianna Nyffeler 

 
Insgesamt sind 110 Stimmbürger/innen an der Versammlung anwesend. Das absolute Mehr beträgt 
somit 56 Stimmen. Gemeindepräsident Harry Müller ist über die grosse Teilnahme sehr erfreut. 
 
An diesem Abend anwesende, nicht stimmberechtigte Personen sind:  

- Verena Bachmann, Gemeindemitarbeiterin, Laura Funke, Lernende Verwaltung 
- Fabienne Egloff, Gemeindeschreiberin bis 23. Mai 2017 
- Rolf Amstad Gemeindeschreiber ab 1. Juli 2017  
- Durim Morina, Einbürgerungskandidat 

 
Speziell begrüsst der Vorsitzende die Pressevertreterin Ursula Junker (Thurgauer Zeitung, Bote vom 
Untersee und Schaffhauser Nachrichten). 
 
 
2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 25. November 2016 
 
Gemeindepräsident Harry Müller stellt, das in der Botschaft publizierte Protokoll, der letzten Gemein-
deversammlung vom Freitag, 25. November 2016 zur Diskussion. 
 
Das Wort wird nicht verlangt. Die anwesenden Stimmberechtigten genehmigen das Protokoll mit 
grossem Mehr. Die Arbeit der Protokollführerin Fabienne Egloff wird verdankt.  
 
 
3. Rechnung 2016 
 
Harry Müller übergibt das Wort an Finanzreferent Roland Tuchschmid, welcher die Ergebnisse des 
Rechnungsjahres 2016 erläutert. Die Rechnung konnte besser als budgetiert abgeschlossen werden. 
Die Gemeinde schliesst mit einem kleinen Vorschlag von Fr. 2‘847.50 gegenüber einem budgetierten 
Rückschlag von Fr. 219‘950.00. Das Budget konnte grösstenteils sehr gut eingehalten werden. Die 
grössten Abweichungen gegenüber dem Budget bestehen bei der Sozialhilfe, beim Aufwand für die 
Gemeindestrassen und beim Unterhalt des Wasserleitungsnetzes. Beim Wasserleitungsnetz kom-
men jetzt die Sanierungen der Wasserleitungen zum Tragen, indem weniger Rohrbrüche zu ver-
zeichnen waren. 
 
Laufende Rechnung 
Roland Tuchschmid verweist auf die verschiedenen Seiten in der Botschaft. 

Auf Wunsch von Hermann Neukomm anlässlich der Gemeindeversammlung im Mai 2016, präsentiert 
er eine Grafik zur Entwicklung der Sozialhilfekosten (Kostenstelle 581). Der Anstieg der Nettokosten 
und der Verwaltungskosten der letzten Jahre konnte 2016 gestoppt werden. Die Verlagerung nach 
Steckborn und die damit verbundene Professionalisierung hat ihre Wirkung nicht verfehlt. 

Roland Tuchschmid erkundigt sich nach allfälligen Fragen aus der Versammlung. 
 

Max Erzinger erkundigt sich nach den Gründen für die Erhöhung der Besoldungen, insbesondere bei 
der Bauverwaltung und den Verwaltungsliegenschaften. 
 
Roland Tuchschmid erläutert, dass bei der Bauverwaltung die Lohnkosten um ca. Fr. 5‘000.00 ange-
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meindeverwaltung verbucht. Bei den Verwaltungsliegenschaften ist neu die Entschädigung der 
Raumpflegerin enthalten. 
 
Willi Randegger verlangt Auskunft zur Verrechnung der internen Dienstleistung beim Bootshafen. 
 
Roland Tuchschmid entgegnet ihm, dass bereits im Jahr 2015 die ungefähren Aufwendungen der 
Verwaltung abgegolten wurden. Diese Kosten umfassen u.a. den Versand und das Mahnwesen der 
Liegeplatzgebühren sowie die zahlreichen Sitzungen der Bootsliegekommission. Der Bootshafen 
muss analog den anderen Werken (Elektro, Wasser, etc.) behandelt werden. 
 
Andreas Herren versteht den Betrag unter Kto. 861.434.09 (negative Deckungsdifferenz) nicht.  
Die Deckungsdifferenz 2015 wurde anhand des Stromverbrauchs der Vorjahre berechnet. Der ge-
genüber dem Budget und dem Vorjahr massiv höhere Betrag errechnet sich aus den Zahlen der Jah-
re 2015 und 2016. Durch den etwas zu tiefen Strompreis erhöht sich die Deckungsdifferenz entspre-
chend. Dies dürfte auf den Strompreis des kommenden Jahres Auswirkungen haben. 
 
Laufende Rechnung 
Das Investitionsvolumen 2016 betrug rund Fr. 1'816'000.00; davon müssen Fr. 1'057'000.00 aktiviert 
werden. 
Im Detail erwähnt er den Abschluss des Projekts „Einrichtung Halbunterflurcontainer“, bei dem mit 
Nettokosten von rund Fr. 42'000.00 deren elf Standorte realisiert werden konnten. Stinkende Säcke, 
die Zuhause in einer Ecke auf den Abfuhrtag warten und aufgerissene Säcke, die auf der Strasse 
verteilt sind, gehören definitiv der Vergangenheit an. 
 
Nach einem „Tief“ 2015 sind die Nettoinvestitionen 2016 wieder leicht über dem Durchschnitt der 
letzten 10 Jahre. Roland Tuchschmid zeigt die Entwicklung anhand einer Grafik und erkundigt sich 
dann nach Fragen. 
 
Daniel Vetterli möchte wissen, wieso beim Radweg Etzwilen – Rheinklingen derart tiefe Kosten aus-
gewiesen sind und ob dieses Projekt soviel günstiger als budgetiert realisiert werden konnte.  
Roland Tuchschmid erklärt, dass die Vermessungen, der Landhandel und die Endarbeiten noch nicht 
fertig abgerechnet sind. Die Gesamtkosten werden in der Rechnung 2017 ausgewiesen. Insgesamt 
werden diese erfreulich günstiger ausfallen. 
 
Bestandsrechnung 

Roland Tuchschmid zeigt den Anwesenden, wo die verschiedenen Zahlen der Bestandsrechnung in 
der Botschaft stehen. Besonders weist er auf den Zuwachs bei den Anlagen über Fr. 732‘225.00 hin; 
bei diesem Betrag handelt es sich um den Kauf von 2891m2 Bauland südlich des Bahnhofs Etzwilen. 

Dies zeigt sich auch im zusätzlich aufgenommenen Darlehen von über Fr. 650‘000.00. 

Das Eigenkapital beträgt Fr. 3'369'177.00, die aufgenommenen Kredite betragen Fr. 2‘650‘000.00. 
 
Roland Tuchschmid bittet ein Mitglied der Rechnungsprüfungskommission (RPK) den Revisorenbe-
richt zu erläutern. Eva Stauffer teilt mit, dass eine intensive Prüfung der vorhandenen Rechnungen 
und Belege stattgefunden hat, welche einen Abend sowie einen ganzen Tag beanspruchte. Die Ver-
sammlung könne mit gutem Gewissen der Rechnung zustimmen. 
Roland Tuchschmid und Gemeindepräsident Harry Müller danken der RPK für die angenehme und 
sehr gewissenhafte Zusammenarbeit bei der Prüfung der Rechnung. Sie danken auch Alfred Stäheli 
für die Mitarbeit während des Jahres, den Gemeinderatsmitgliedern für ihre Budgettreue sowie den 
Einwohner/innen für die mehrheitlich pünktliche Zahlung der Steuern und Gebühren. 
 
Über die einzelnen Aspekte der Rechnung 2016 wird separat abgestimmt: 

- Die laufende Rechnung wird mit grossem Mehr, ohne Gegenstimme angenommen. 
- Die Investitionsrechnung wird mit grossem Mehr, ohne Gegenstimme akzeptiert. 
- Der Bestandsrechnung wird mit grossem Mehr, ohne Gegenstimme zugestimmt. 
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4. Einbürgerung Durim Morina 
 
Harry Müller erklärt das Einbürgerungsverfahren der Gemeinde Wagenhausen. Die Kommission des 
Gemeinderates besteht aus dem Gemeindepräsidenten, seinem Stellvertreter Markus Nyffeler und 
der Gemeinderätin Soziales Karin Vetterli-Ruh, sowie von der Verwaltung Andrea Kopf, welche das 
Protokoll und das administrative Verfahren führt.  
Die Kandidaten erhalten ca. 2 – 3 Monate im Voraus einige Unterlagen mit geographischen, ge-
schichtlichen, gesellschaftlichen und politischen Begebenheiten der Schweiz, dem Kanton Thurgau 
und der Gemeinde Wagenhausen. Im gut einstündigen Gespräch prüft die Kommission die sprachli-
chen Fähigkeiten und die Vertrautheit mit den Verhältnissen auf den drei Ebenen Bund, Kanton und 
Gemeinde. 
 
Durim Morina stellt sich mit wenigen Worten vor. Für ihn ist die Schweiz seine Heimat, ist er doch 
hier geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen. Er besuchte mehrere Jahre die Jugi Kalten-
bach, kurze Zeit den Handballclub und leistet seit einigen Jahren Feuerwehrdienst. Er möchte 
Schweizer werden, weil er sich als Teil der Schweiz sehe und deren Werte hochhalten möchte. Nach 
diesen Worten  muss Herr Morina die Trotte für die Diskussion unter den Stimmbürger/innen verlas-
sen. 
 
Gemeindepräsident Harry Müller gibt die Diskussion frei, damit die Anwesenden Fragen zur Person 
Durim Morina stellen können. 
 
Pierre Kohler erkundigt sich, ob Herr Morina gedenkt, auch Militärdienst zu leisten. Gemeindepräsi-
dent Harry Müller bejaht dies. Weitere Wortmeldungen erfolgen nicht. 
 
Die Stimmenzähler verteilen die Stimmzettel, welche ausgefüllt von zwei Gemeinderäten eingesam-
melt werden. Die Auszählung der eingegangenen Stimmzettel ergibt 89 Ja, 17 Nein, und 4 Enthal-
tungen. 
 
Durim Morina wird in die Versammlung zurückgeholt. Gemeindepräsident Harry Müller gratuliert ihm 
zum guten Resultat und zum Erhalt des Bürgerrechts der Gemeinde Wagenhausen. Er hofft, dass 
man ihn auch an kommenden Gemeindeanlässen begrüssen darf. 
 
 
5. Diverse Informationen 
 
Überarbeitung Bau- und Zonenplan 
An der Gemeindeversammlung Ende Mai 2016 wurde der Zeitplan zur Überarbeitung des Bauregle-
ments vorgestellt. Seither hat die Kommission an vierzehn Sitzungen das bestehende Reglement 
überarbeitet. In Abstimmung mit den Gemeinden Basadingen-Schlattingen, Diessenhofen und 
Schlatt wurden die verschiedenen Artikel gestaltet und formuliert. Ziel ist es, dass in der Region ähn-
liche Vorschriften gelten, was das Planen und Bauen für die Architekten sowie die Bauherren verein-
facht. Der vorliegende Entwurf wurde zu einer Vorprüfung an den Kanton eingereicht. Der Gemein-
derat hofft, dass die Beurteilung vom Amt für Raumplanung bis nach den Sommerferien eintrifft. Falls 
keine grösseren Anpassungen notwendig sind, wird das Baureglement öffentlich aufgelegt und eine 
Informationsveranstaltung angesetzt. 

Frühestens an der Gemeindeversammlung Ende November 2017 kann den Stimmbürger/innen das 
fertig revidierte Baureglement zur Abstimmung vorgelegt werden. 

Als Nächstes liegt die Überarbeitung des Zonenplans vor. Parallel dazu läuft die Überarbeitung des 
Schutzplans bezüglich der schützenswerten Objekte in der Gemeinde.  

Daniel Vetterli teilt mit, dass das Thema „Schutzplan“ auch im Kantonsrat immer wieder ein Thema 
ist und auf Widerstand stösst. Er fragt, wie dies in der Gemeinde Wagenhausen aussieht. 
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Harry Müller erläutert das Verfahren. Der Gemeinderat muss sich immer wieder mit dem Thema be-
fassen und bekundet ebenfalls Mühe mit der Einschätzung bezüglich der Schutzwürdigkeit einzelner 
Objekte. Der Vorschlag der Denkmalpflege wurde in mehreren Sitzungen diskutiert und überarbeitet. 
Die vorliegende Version wird in den kommenden Wochen mit der Denkmalpflege besprochen. 

Im Weiteren fragt Daniel Vetterli, ob der Gemeinderat Wagenhausen bereits über die Festlegung der 
Gewässerraumlinie informiert ist. 

Harry Müller betont, dass bisher noch keine Gespräche geführt wurden. Für ihn ist jedoch klar, dass 
die betreffenden Grundeigentümer miteinbezogen werden müssen. 

Ausbau Strasse Braatle, Rheinklingen 
Gemeinderat René Caspar informiert anhand Folien über das Erschliessungsprojekt Braatle, Rhein-
klingen. Dieses ist nicht im Budget 2017 enthalten, da wir zu jenem Zeitpunkt keine Kenntnis von 
bevorstehenden Bauvorhaben hatten. Die Gemeinde ist in der Pflicht die Bauparzellen zu erschlies-
sen, da konkrete Bauvorhaben bekannt und bereits bewilligt sind. 

An einer der letzten Gemeinderatssitzungen wurden die Bauarbeiten zu Fr. 113‘000.00 an die Firma 
Cellere, Stein am Rhein vergeben. Die Kosten für die Gemeinde betragen, nach Abzug der Perimeter 
Beiträge der Grundstückanstösser, rund Franken 15‘ – 20‘000.00. 

Im Rahmen der Planung wurde auch die Weiterführung der Leitungen (Wasser und Elektro) sowie 
den Ausbau der Strasse geprüft. Der Weiterführung der Leitungen bis zur Rheingasse würde einen 
Ringschluss ermöglichen, was eine verbesserte Qualität des Leitungsnetzes ergeben würde.  

Andreas Herren erkundigt sich, wieso nur 75% statt 90% der Kosten via Perimeter Beiträge eingefor-
dert werden. René Caspar erklärt, dass dieser Prozentsatz vor Jahren so vereinbart wurde, da die 
Strasse durch die Landwirtschaft mitbeansprucht wird und nur die südlichen Grundstücke überbaut 
werden könnten. 

Frau Magdalena Rinderer erkundigt sich nochmals nach verbleibenden Kosten für die Gemeinde. 

René Caspar wiederholt nochmals den bereits genannten Betrag von rund Franken 15‘– 20‘000.00. 
 
Willi Randegger fragt, ob die Perimeter Beiträge vorgängig in Rechnung gestellt werden. 

René Caspar erläutert, dass diese in der Regel erst nach der Abrechnung der Erschliessung einge-
fordert werden. 

Willi Randegger betont, dass die Weiterführung der Werkleitungen zu einem Ringschluss unbedingt 
weiterverfolgt werden sollte. 

Hochwasserschutz 
Gemeindepräsident Harry Müller informiert über den Stand der ersten Bauetappe für die Umlegung 
des Tobelbachs im Bereich der Liegenschaft Brechbühl. Der Spatenstich erfolgte vor rund 2 Wochen. 
Ende Juli sollten die Arbeiten abgeschlossen werden können. 
 
 
6. Verschiedenes 
 
Petition (Bittschrift) 
Am 28. April 2017 ist bei der Politischen Gemeinde eine Petition mit 81 Unterschriften zur Schaffung 
eines sicheren Schulradweges Wagenhausen – Kaltenbach eingereicht worden. Gemeindepräsident 
Harry Müller hat den Petitionären den Eingang bestätigt und diese gleichzeitig aufgefordert, an der 
Gemeindeversammlung einen, für den Gemeinderat verbindlicheren Antrag zu stellen. 

Thomas Fehr erläutert den Antrag und schildert den Stimmbürgern/innen die heutige, gefährliche 
Situation entlang der Hauptstrasse in Kaltenbach. Nebst den Kindern, welche zu Fuss unterwegs 
sind, fahren Schulkinder mit dem Velo auf dem Trottoir. Immer wieder kommt es zu gefährlichen Si-



6

tuationen. Die Benützung des Serpentinenwegs ist vor allem den kleineren Kindern nicht zumutbar. 
Thomas Fehr verlangt aber auch von den Eltern, dass sie die Benützung eines zukünftigen Schul-
radwegs bei ihren Kindern durchsetzen.  

Der Antrag zur Erstellung eines sicheren Schulradweges von der Kreuzung Tachenbrunnenstrasse / 
Kreuzstrasse bis zur Hauptstrasse Kaltenbach wird von den anwesenden Stimmbürger/innen mit 
grossem Mehr, bei einer Gegenstimme angenommen. 

 
Fragen aus der Versammlung 
Monika Schweri fragt, wann die Hauptstrasse in Wagenhausen saniert werde. Sie höre dazu unter-
schiedliche Aussagen. Gemeindepräsident Harry Müller erklärt, dass der Kanton Thurgau auf das 
Jahr 2019 den Beginn der Sanierung plant. Gespräche zur Detailplanung finden demnächst statt. 
 
Magdalena Rinderer erkundigt sich nach dem Stand des Geothermie Projekt Etzwilen. Harry Müller 
teilt mit, dass seit Anfangs 2017 kein Kontakt mehr mit der Firma GeoEnergie Suisse AG stattfand. 
Er gehe davon aus, dass das Projekt nicht verworfen, aber auf „Stand by“ sei. 
 
Jürg Vetterli beklagt, dass im Bereich des Scheibenwalls Rheinklingen einige Grundstücke zusätzlich 
in den Kataster der belasteten Standorte aufgenommen werden sollen, obwohl diese nur in einem 
kleinen Bereich verunreinigt sind. Dies vermindert den Wert, insbesondere grösserer Grundstücke. 
Herr Vetterli besitzt die mit Abstand grösste der betroffenen Parzellen. Er bittet den Gemeinderat, die 
Situation im Auge zu behalten. Gemeindepräsident Harry Müller versichert ihm, dass der zuständige 
Gemeinderat die Angelegenheit bearbeitet und bereits ein entsprechendes, bestimmt formuliertes 
Schreiben an den Kanton gesandt hat. Auf den Eintrag in den Kataster hat der Gemeinderat keinen 
Einfluss. Harry Müller bittet ihn, bei Bedarf auf den entsprechenden Gemeinderat zuzugehen. 
 
Verabschiedung Fabienne Egloff 
Gemeindepräsident Harry Müller wünscht Gemeindeschreiberin Fabienne Egloff alles Gute für die 
Niederkunft ihres zweiten Kindes und überreicht ihr einen Blumenstrauss. 

 
Schluss der Versammlung 
Der Gemeindepräsident schliesst die Versammlung und bedankt sich: 

– bei den Stimmbürger/innen für ihr Erscheinen 

– bei dem Abwartpaar Bracher für das Bereitstellen und Einrichten der Trotte 

– bei den Gemeinderatskolleginnen und -kollegen für ihre Arbeit 

– bei den Gemeindemitarbeiter/innen für ihr Engagement zum Wohl der Gemeinde 

– bei der Pressevertreterin für eine gute und ausgewogene Berichterstattung 

 
Gemeindepräsident Harry Müller macht auf die Rügepflicht aufmerksam.  

Die Versammlung wird nicht gerügt.  
 
Abschliessend wünscht er allen einen schönen Abend und eine gute Sommerzeit. 
 
 
Ende der Gemeindeversammlung: 21.35 Uhr 
 
 
Der Gemeindepräsident     Der Protokollführer 
 
sign. Harry Müller      sign. Markus Nyffeler 
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Traktandum 3 - Anschaffung Modulfahrzeug für die Feuerwehr 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner  

Für die knapp 1700 Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Wagenhausen auf einer 
Fläche von über 1100 ha, stehen wir als Feuerwehr Tag und Nacht bereit, falls bei Ihnen 
etwas passieren sollte, wofür Sie unsere Hilfe benötigen. 

In diesem Fall müssen, je nach Aufgebot, viele Feuerwehrmänner und –frauen von ihrem 
Arbeitsplatz wegrennen oder den Schlaf aus den Augen reiben, sich anziehen und möglichst 
schnell auf dem Platz stehen. Es heisst, sofort umschalten und sich auf das Trainierte 
konzentrieren. 

Um schlagkräftig zu bleiben braucht es neben gut ausgebildeten Feuerwehrmännern und –
frauen, auch entsprechendes Material. 

Nächstes Jahr möchten wir dafür ein neues Fahrzeug anschaffen, welches wir dringend 
benötigen. Im Budget ist dazu ein entsprechender Betrag aufgeführt. 

Um Ihnen die Gründe aufzuzeigen, möchte ich Ihnen unsere momentane Situation 
näherbringen. 

Kleinlöschfahrzeug (KTLF) 

Anhänger 
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Die grössten Probleme welche wir aktuell haben, und wofür auch das neue Fahrzeug 
gebraucht wird, sind einerseits das Gewicht des Löschfahrzeuges und andererseits das 
«Anhänger-Konzept». 

Unser Löschfahrzeug sollte die wichtigsten Materialien nebst dem Wasser und der Pumpe 
auf den Schadenplatz bringen. Leider ist dies aber dafür nicht gebaut und muss nun 
entladen werden. Im Moment überschreiten wir das zulässige Gesamtgewicht von 3.5 
Tonnen und dürften somit das Fahrzeug nicht bewegen. 

Wie Sie der vorhergehenden Ausführung entnehmen können, haben wir zusätzlich einige 
Anhänger, auf welchem noch weiteres Material verstaut ist. Hierfür sind wir auf die 
Feuerwehrleute mit ihren privaten Fahrzeugen angewiesen, welche ins Depot kommen und 
einen der Anhänger mitnehmen. 

Leider haben immer weniger Fahrzeuge eine Anhängerkupplung und somit kommt es immer 
wieder vor, dass benötigtes Material nicht sofort auf den Platz kommt.  

Unser Lösungsvorschlag lautet: Ein Modulfahrzeug (Symbolbild) 

 

Mit diesem Fahrzeug können wir diverses Material - je nach Bedarf - auf mobilen 
Rollcontainern mitführen. Gleichzeitig können bis zu sechs Personen mitfahren. 
Wir können somit je nach Ereignis das entsprechende Modul laden und haben vor Ort 
sogleich das benötigte Material. 

Mit diesen Rollcontainern kann auf dem Schadenplatz das entsprechende Material von Hand 
dorthin gebracht werden, wo es taktisch am Meisten nützt. 

Falls Sie noch weitere Fragen dazu haben, dürfen Sie sich gerne an mich wenden. 

Wir werden ebenfalls zu gegebener Zeit auf unserer Homepage www.fw-wagenhausen.ch 
weitere Informationen, respektive den aktuellen Stand publizieren. 

Ansonsten möchte ich Sie bitten, an der Gemeindeversammlung dem Budget 2018 
zuzustimmen. 

Besten Dank! 

 

 

Adrian Schudel 

Stv. Kommandant  
Feuerwehr Wagenhausen 
Adrian.schudel@fw-wagenhausen.ch 
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Traktandum 4 - Fuss-Radweg Kreuzstrasse, Kaltenbach 
 
 
Der südliche Teil der Kreuzstrasse mit der Einmündung in die Hauptstrasse in Kaltenbach 
wird rege als Fuss-Radweg benutzt. Um den Bereich Hauptstrasse bis Kreuzung 
Tachebrunnestrasse sicherer für Fussgänger und Fahrradfahrer zu machen und zukünftig 
auch als Schulradweg festzulegen, ist auf der östlichen Strassenseite ein Rad-Fussweg 
vorgesehen. 
 
Der Fuss-Radweg wird auf den bestehenden Belag der Kreuzstrasse aufgebaut. Durch einen 
neu zu erstellenden Randabschluss entsteht ein Anschlag von 10 cm gegenüber der 
Fahrbahn. Um eine Fahrbahnbreite von 4.20 m zu erreichen, wird die Strasse auf der 
Westseite um 2.00 m verbreitert. Dies erzwingt Landerwerb. Der Einlenker in die 
Hauptstrasse wird mit einer Trottoirüberfahrt ausgestattet. Die Entwässerung des 
anfallenden Regenwassers erfolgt über neue Einlaufschächte entlang dem Radweg und wird 
in den Tobelbach eingeleitet. 
 
Die Baukosten für die Verbreiterung und dem Fuss-Radweg inklusive Landerwerb belaufen 
sich auf Fr. 330`000.00 inklusive neuem Deckbelag über die ganze Strasse. 
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Traktandum 5 - Dritte Etappe Sanierung „Im Laa“ Wagenhausen 
 
 
Die Infrastrukturanlage „Im Laa West“ mit den Teilen „Unterer Laa“ und „Laa“ ist 
altersbedingt sanierungsbedürftig. Insbesondere die bestehende Wasserleitung aus Guss 
hatte in der Vergangenheit hohe Kosten durch Leitungsbrüche verursacht. Die elektrische 
Versorgung entspricht nicht mehr dem heutigen Standard und ist zudem marode. Bei der 
Erschliessungsstrasse „Im Laa West“ fehlt grösstenteils die Strassenentwässerung, weshalb 
das Oberflächenwasser in die Privatparzellen entwässert wird. Die Strassenbeleuchtungen 
im Quartier sind veraltet, die Ausleuchtung der Strassenabschnitte ist ungenügend. 
Der Gemeinderat beabsichtigt, das Infrastrukturanlage-Projekt „Im Laa West“ in einer 
3.Etappe im 2018 umzusetzen und wie nachfolgend auszuführen: 
Ersatz der maroden Wasserleitungen durch eine neue Kunststoffleitung (Polyethylen) auf 
einer Länge von 280 m. Der bestehende Hydrant wird durch einen neuen am selben 
Standort ersetzt. Die Hausanschlussleitungen inklusive den Hausanschlussschiebern 
werden zumindest bis in die Privaten Parzellen ersetzt. 
 
Die bestehenden bis 50-jährigen Elektrokabel werden entfernt. Das Ausbaukonzept sieht 
eine komplett neue EW-Kabelschutzrohranlage vor, die auch den künftigen Anforderungen 
der Netzversorgung ausreichend entspricht. Dazu werden neue Verteilkabinen gestellt. 
 
Im Ausbauprojekt ist eine neue LED Strassenbeleuchtung geplant, diese entspricht dem 
neuesten Standard. 
 
Nach den Werkleitungsarbeiten wird die Strassen im „Laa West“ mit neuen 
Strasseneinfassungen auf der Parzellengrenze ergänzt, und mit einem neuen 
zweischichtigen Belag saniert. Die Entwässerung des Oberflächenwassers erfolgt über 
Sammelschächte und wird in den bestehenden, nicht sanierungsbedürftigen 
Mischwasserkanal eingeleitet. 
Andere Werkbetreiber wie Swisscom und TV werden ihr Leitungsnetz zum Teil ebenfalls 
ergänzen und sanieren. 
 
Kosten:  3.Etappe 2018 Im Laa West 
 Strassenbau Fr. 350'000.00 inkl MwSt. 
 Wasserversorgung  Fr. 185'000.00 excl. MwSt. 
 Subventionen Wasser Fr.  -18'000.00 excl. MwSt. 
 EW-Versorgung Fr. 200'000.00 excl. MwSt. 
 Kanalisation Fr.            0.00   
   
  Total netto Fr. 717'000.00 
 
Übersicht 
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Traktandum 6 - Voranschlag 2018 (HRM2) 
 
 
Sehr geehrte Stimmbürgerinnen, sehr geehrte Stimmbürger 
 
Hier liegt sie nun vor Ihnen, die Botschaft mit dem Budget für das Jahr 2018. Das Budget 
wurde erstmals nach dem neuen Rechnungslegungsmodel HRM2 (HRM = Harmonisiertes 
Rechnungs Model) erstellt. Nach Gesetz müssen im Kanton Thurgau alle Gemeinden bis im 
Jahr 2018 auf HRM2 umstellen. Alle öffentlichen Körperschaften in der Schweiz, vom Bund 
über die Kantone bis zu den Gemeinden müssen bis in naher Zukunft ihre Rechnungslegung 
nach HRM2 machen, und daher vergleichbar(er) werden. 
 
Die zuständigen Referenten haben ihr Budget nach dem alten Model HRM1 erstellt. So 
waren noch Vergleichszahlen von früheren Jahren vorhanden. Anschliessend haben Alfred 
Stäheli, Steuerverwaltung und Roland Tuchschmid, Finanzreferent das Budget mit Hilfe des 
Kontenplans vom Kanton, auf HRM2 um geschlüsselt. Dabei haben wir einzelne Konti 
zusammengefasst und andere aufgeteilt. Aus diesem Grund ist das Budget mit 
Rechnungsabschlüssen und Budgets aus früheren Jahren nicht vergleichbar. Auch die 
rechte Seite mit den Vergleichszahlen aus früheren Jahren ist darum leer. 
 
Die Kontonummern haben ebenfalls geändert, bei den Funktionen und den Arten ist je eine 
Ziffer dazu gekommen. Das heisst, dass wir nun 10 statt 8 Ziffern aufführen.  
 
Falls Sie Fragen zum Budget haben, melden Sie sich bitte beim Finanzreferenten per 
Telefon oder Mail. 
 
Nun wünsche ich Ihnen viel Spass beim studieren des Budgets für das Jahr 2018 und hoffe, 
Sie an der Gemeindeversammlung begrüssen zu dürfen. 
 
 
Roland Tuchschmid 
Gemeinderat Finanzen 
finanzen@wagenhausen.ch 
Mobile 079 635 01 61 
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Traktandum 6.03 - Finanzplanung 2018 – 2020 (3 Jahre) der 
Gemeinde Wagenhausen 
 
 
Gemäss Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 
16. Mai 2000 § 37 Absatz 3 ist der Finanzplan (3 - 5 Jahre) der Gemeinde zu 
kommunizieren. 
 
Der Finanzplan zeigt die mutmassliche Entwicklung des Finanzhaushaltes bei voller Reali-
sierung der von den Referenten gewünschten Investitionen auf. Die Finanzplanung bezweckt 
eine zielgerichtete und planerische Steuerung des Finanzhaushaltes durch systematisches 
Erfassen und programmatisches Festlegen der Einnahmen und Ausgaben für einen mehrere 
Jahre umfassenden Zeitraum. 
 
Die Finanzplanung stellt somit ein Führungsmittel dar und zwingt die Verantwortlichen, sich 
mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Der Sinn dieses Instrumentes ist es, die Ausgaben 
zeitlich und quantitativ den verfügbaren Einnahmen sowie den liquiditäts- und 
verschuldungspolitischen Entwicklungen anzupassen. 
 
Die wesentlichen Merkmale der Finanzplanung sind: 
 
 
Die Mehrjährigkeit 
Im Gegensatz zum Budget stellt der Finanzplan die Entwicklung des Finanzhaushaltes über 
eine längerfristige Periode dar. 
 
 
Die politische Zielsetzung bei rechtlicher Unverbindlichkeit 
Während der alljährlich  zu erstellende Voranschlag mit seiner Verabschiedung durch die 
Gemeindeversammlung rechtswirksam wird und die Behörde zur Verwendung der darin 
enthaltenden Kredite ermächtigt, ist der Finanzplan rechtlich unverbindlich. Er bietet 
einerseits der Gemeindeversammlung die Möglichkeit, von einer sich abzeichnenden 
Entwicklung Kenntnis zu nehmen, andererseits zeigt er dem Gemeinderat auf, ob und 
welche Kurskorrekturen allenfalls vorzunehmen sind. Die im Finanzplan prognostizierten 
Ausgaben müssen - bevor sie rechtskräftig werden können - auf dem Budgetweg oder durch 
Kreditbewilligungen durch die Gemeindeversammlung beschlossen werden. 
 
Die Grundlagen des Finanzplanes der Gemeinde Wagenhausen bilden der Voranschlag 
2018 sowie das Investitionsprogramm 2018 - 2020 (Angaben der Referenten). 
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Finanzplanung
Investitionsprogramme 2018 bis 2020

Nettoaufwendungen in 1000 Fr.

2018 2019 2020

1500 Feuerwehr
Modulfahrzeug MB 140
abzügl. Beitrag Gebäudevers. -40
Total Allgemeine Verwaltung 100 0 0

0290 Verwaltungsliegenschaften
Ausbau FW Depot feuersicher 25
Sanierung Fernheizung 45 100 550
Total Verwaltungsliegenschaften 70 100 550

3415 Bootshafen
Sanierung Bootshafen Properschi 550
Total Bootshafen 5 550 0

6150 Strassenbau

Hauptstrasse Wagenhausen 10 150 100
Erschliessung Rietweg Etzwilen 200
abzgl. Beiträge -180
Sanierung Bleuelhuse süd 10
Sanierung Brücke Bleuelhuse süd 
Schwarzloch Wagenhausen
Laa und Baumgarten (Wagenhausen) 350
abzgl. Beiträge Perimeter -20
Radweg Kreuzstrasse 330
Ruhender Verkehr (Parking) 100
Total Strassenbau 700 150 200

7101 Wasserversorgung
Sanierung Hauptstrasse Wagenhausen 10 600 400
Sanierung Bleuelhuse süd 10
Sanierung Schwarzloch Wagenhausen
Erschliessung Rietweg Etzwilen 25
Beiträge  (gilt als erschlossen)
Laa und Baumgarten (Wagenhausen) 200  
Beitrag Gebäudeversicherung -18
abzgl. Beiträge Perimeter -12
Quellen Stammerberg 70
Total Wasserversorgung 285 600 400

7201 Abwasserbeseitigung
GEP Sanierung 50 50 50
Hauptstrasse Wagenhausen 50 50
Laa / Baumgarten 10
abzgl. Beiträge Perimeter
Sanierung Bleuelhuse süd 5
Sanierung Schwarzloch Wagenhausen
Total Abwasserbeseitigung 65 100 100

7410 Gewässerverbauungen
Hauptprojekt Hochwasserschutz 1800
abzl. Beiträge Dritter -1450
Total Gewässerverbauungen 350

8711 Elektrizitätsversorgung

Sanierung Hauptstrasse Wagenhausen 10 500 400
Sanierung Bleuelhuse süd 10
Sanierung TS Bleuelhuse
Strassenbeleuchtung Bleuelhuse süd
Noteinspeisung EKT TS Bleuelhuse 10
Sanierung Schwarzloch Wagenhausen
Trafostation Rheinklingen Rhygasse
Erschliessung Rietstrasse Etzwilen
Trafostation Baumgarten (Wagenhausen)
Trafostation Grossäcker Rheinklingen 150
Sanierung Laa, Baumgarten 220
Ausbau 17kva Leitung Rheinklingen 200
abzgl. Beiträge Perimeter
Anschaffungen Zähler, Apparate 30 23
Sanierung diverser Verteilkabinen

Total Elektrizitätsversorgung 480 523 550

Total Netto Investitionen 2'055 2'023 1'800

Traktandum 7 - Ordentliche Einbürgerung von Frau Gjuljsere 
Rushiti geb. Sejfuli 
 
 
Gesuchstellerin: 
Frau Gjuljsere Rushiti, geb. Sejfuli, mazedonische Staatsangehörige, 
geboren am 10. Mai 1988 in Trebos (Mazedonien). Wohnhaft in    Foto 
Kaltenbach seit 1. Juni 2002. 
 
 
Ausbildung / Beruf: 
1995-2001 Primarschule in Ramsen SH 
2001-2002 Realschule in Ramsen SH 
2002-2004 Realschule in Eschenz TG 
2004-2007 Grundausbildung als Dentalassistentin 
2007-heute Dentalassistentin bei Dr. med. dent. Martha Kuster, Steckborn 
 
 
Motivation für die Einbürgerung: 
Ich wurde zwar in Mazedonien geboren, doch aufgewachsen bin ich hier in der Schweiz. Ich 
habe hier Freunde gefunden und Freundschaften geschlossen, die bis heute halten und mich 
in meinem Leben begleiten. Die Schweiz ist für mich meine Heimat seit dem ersten Tag, ich 
bin hier glücklich, fühle mich wohl, akzeptiert und integriert. Ich fühle mich bereits wie eine 
Schweizerin und nun fehlt nur noch der letzte Schritt, um vollwertig als Schweizerin 
anerkannt zu werden. 

Die Gemeinde Wagenhausen ist seit meinem 14. Lebensjahr meine Wohngemeinde. Ich 
fühle mich hier sehr wohl und geniesse die ländliche Umgebung. Für einen Ausgleich zu 
meiner langjährigen Arbeit als Dentalassistentin treibe ich gerne Sport oder verbringe Zeit 
am Rhein und treffe mich mit Freunden. 

Ich möchte in naher Zukunft die Weiterbildung zur Berufsbildnerin absolvieren, damit unser 
Betrieb wieder Lernende ausbilden kann. 
 
 
Ausgangslage: 
Der Gemeinderat hat das Einbürgerungsgesuch von Frau Gjuljsere Rushiti geb. Sejfuli 
gemäss § 5 und 6 Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über das Kantons- und 
Gemeindebürgerrecht geprüft. Er stellte fest, dass die gesetzlichen und die formellen 
Voraussetzungen erfüllt sind und die Eignung gemäss genannten Gesetzesartikeln gegeben 
ist. 

Die Einbürgerungskommission von Wagenhausen hat am 1. November 2016 mit Frau 
Rushiti das Einbürgerungsgespräch geführt. Frau Gjuljsere Rushiti hat am 3. April 2017 in 
Poroj (Mazedonien) geheiratet. Ihr Ehemann Keljmend Rushiti ist mazedonischer 
Staatsbürger und lebt in Kaltenbach. 

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) erteilte am 19. April 2017 gemäss Artikel 13 BüG 
Gjuljsere Sejfuli die Eidgenössische Einbürgerungsbewilligung. 
 
 
Antrag des Gemeinderates: 
Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 28. November 2016 der Einbürgerung von Frau 
Gjuljsere Rushiti-Sejfuli zugestimmt und die Akten an den Kanton zur weiteren Bearbeitung 
zugeführt. 
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Impressum: 
Gemeindeverwaltung Wagenhausen 
Talacker 1, 8259 Kaltenbach 
Telefon: 052 742 82 59 
Fax:  052 742 82 57 

verwaltung@wagenhausen.ch 
www.wagenhausen.ch 

 
Öffnungszeiten: 
Montag,  08.00 bis 11.30 Uhr / 14.00 bis 16.30 Uhr 
Dienstag, 08.00 bis 11.30 Uhr / 14.00 bis 18.00 Uhr 
Mittwoch, 08.00 bis 11.30 Uhr / 14.00 bis 16.30 Uhr 
Donnerstag, 08.00 bis 11.30 Uhr / 14.00 bis 16.30 Uhr 
Freitag,  08.00 bis 14.00 Uhr durchgehend 


